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Head: Equal-Pay-Gebot für Zeitarbeit verfas-
sungswidrig - MVZ reicht Verfassungsklage
ein

Subhead: Das ab dem 1. Januar 2004 geltende Equal-
Pay-Gebot für Zeitarbeitnehmer ist laut Gut-
achten von Professor Kämmerer und Pro-
fessor Thüsing von der Bucerius Law
School, Hamburg, verfassungswidrig. Des-
halb wird die MVZ, Mittelstandsvereinigung
Zeitarbeit e.V., Berlin, jetzt Verfassungskla-
ge einreichen.

Copy: Das durch das Erste Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zum
1.1.2004 eingeführte Gleichbehandlungsgebot
von Leiharbeitnehmern und Stammbelegschaft
des Entleiherbetriebs verstößt gegen das
Grundgesetz. Dies ist das Ergebnis eines um-
fänglichen Gutachtens, das die Juraprofessoren
Jörn Axel Kämmerer und Gregor Thüsing von
der Bucerius Law School in Hamburg für die
Mittelstandsvereinigung Zeitarbeit (MVZ) erstellt
haben. Verletzt ist nach Auffassung der beiden
Experten vor allem die Koalitionsfreiheit der
Verleiher und ihrer Arbeitgeberverbände. Durch
das so genannte Equal-Pay-Gebot werde das
Kräftegleichgewicht bei Tarifverhandlungen im
Bereich der Zeitarbeit aus der Balance ge-
bracht. Die Verhandlungen könnten einseitig
von den Gewerkschaften bestimmt werden, de-
ren Weigerung, einen Tarifvertrag abzuschlie-
ßen, ja das gesetzliche Gebot gleicher Bezah-
lung aktiviere. In die Grundrechte der Verleiher
werde auch dadurch eingegriffen, dass das
Gleichbehandlungsgebot sie mittelbar an Tarif-
verträge des Entleihers binde. Rechtfertigungs-
erwägungen vermögen nach Ansicht der Gut-
achter nicht zu tragen; vor allem sei der neue
Rechtsrahmen für die Arbeitnehmerüberlas-
sung mit einem negativen beschäftigungspoliti-
schen Effekt verbunden.
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„Das Gutachten bestätigt klar unsere Vermu-
tungen: Das Equal-Pay-Gebot ist nicht nur
evident beschäftigungsfeindlich, sondern ver-
fassungsrechtlich unzulässig“ stellte MVZ-
Vorstand Arnd Schumacher fest. Ein entspre-
chendes europäisches Richtlinienvorhaben sei
gescheitert, auch aufgrund des Widerstands
der Bundesrepublik. Konsequent sei es daher,
nun auch die nationale Regelung abzuschaf-
fen. Da die Regierungsmehrheit sich poli-
tischer Einsicht verschließe, soll dies nun
durch eine Verfassungsbeschwerde erreicht
werden. „Wir sind es unseren Mitgliedern
schuldig, alles, was möglich ist, zu un-
ternehmen, um diese schädliche Regelung zu
verhindern. Wir werden den Weg nach
Karlsruhe gehen und sehen gute Chancen,
dass sich das Gericht unseren Argumenten
aufgeschlossen zeigen wird“. Dies sei auch im
Interesse der Leiharbeitnehmer, denn ein Ge-
setz, das dazu führe, dass Arbeitgeber sich
die Einstellung neuer Arbeitskräfte nicht mehr
leisten könnten, sei in Wahrheit arbeit-
nehmerfeindlich.

Wer ist die MVZ?
Die MVZ ist eine im Januar 2003 gegründete
Arbeitgebervereinigung, die den Interessen der
kleinen und mittelständischen Zeitarbeitsunter-
nehmen eine Stimme gibt. Die MVZ vertritt zum
jetzigen Zeitpunkt bundesweit 150 Mitglieds-
unternehmen. Der Zulauf von bisher noch nicht
organisierten Zeitarbeitsunternehmen hält wei-
ter an.
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